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Betr Unterricht an de» gewerblichett '
FortdildnngSschulen.

In sämtlichen gewerblichen Fortbildung^
schm len an denen bisher der Unterricht aus
irgend 'welchen Gründen eingeschränkt worden
ist ist der Unterricht wieder Mit der sollen
Stundenzahl in allen Klassen sofort, späte-'
stens aber nach Schluß der Äeihnachrsserwn,
aufzunehmen. Ferner darf gemäß ministecieller
Bestimmung nach 8 Uhr abends kein ßilicht
Unterricht stattsinden. Lm Änteresse der Er¬
sparnis an Äeizungs- und Beleuchtnng'--
nlaterialien ist anzustreben, dmi Unterricht
möglichst ganz in die Tageszeit  zu
verlegen. Diese Maßnahme ist auch deshaU
notwendig, um durch eine günstigere ‘
Unterrichtszeit den im Kriege seticgeschnvrgwn
Unterricht mit allen Mitteln zu fordern. Be
denken wegen Mangel an Ä-it haben beule keme
Berechtigung mehr. Der Zweck des Unterrichts
mutz ausschlaggebend sein. t M

Die Sckitilvorstände und Leiter der gswerbl.
Fortbildungsschulen iverden ersucht, das A.m-
Jere zu veranlassen. ^

Mies baden,  den 1t . Dezember 1318.
Der Zeutralvorstanb v

-eS GewerbeoereiuSfür Nasia«.

Betk. Unterwichtskurse für jugendliche
Eriverbslosc.

Infolge der raschen DemobilmachNiig ist eins
starke Arbeitslosigkeit zu befürchten, vom der
in erster Reihe jugendliche Arbeitê beiderlei
Geschlechts betroffen iverden dürften Um diesen
Leuten — in erster Reihe jugendlichen Per¬
sonen — eine nutzbringende Beschäftigung zu
bieten und sie vor Gefahren zu bewahren, ist es
dringend notwendig. mangels anderweitiger
Beschäftigung Unterrichtskurse  für diese,
einzurichten, in denen sie wahren» des größten
Teiles der Tageszeit unterrichtet und ange¬
messen beschäftigt werden. Diese Maßnahme ist
in der Verordnung übet die Erwervslosensnr-
fotge, die der Gemeinde«obliegt, vorgeseinsn
und sie kann dadurch wirkungsvoll durchge-
fiihrt werden, als die Gemeinde», hie Gewäh¬
rung einer Erwerbslosennnterstützung von der
Teilnahme an diesen Unterrichtskursen ab-
jhänqig machen können. . ^ . ' ,

Die Veranstaltung solcher Kurse geschieht
Mveckmäßig durch die gewerblichen Fortbil¬
dungsschulen. Ihre Einrichtung kommt nur an
solchen Orten in Frage, wo ein Bedürfnis
dafür vorlstnidcn ist und die Voraussetzungen

^WW Die Geschäftsstellen
der Kreisverbände für Handwerk und Gewerbe

erteilen Rat und Auskunft und gewähren Beistand
in allen wirtschaftlichen, technischen, rechtlichen und sozialen Angelegenheiten für Handwerk
'und Gewerbe, insbesondere auch in der Rohstoff-, Arbrits- und Krediweschas,mw,

Hiljsdienstpflicht, Kriegsbeschädigten- rmd Hinterbliebenenfürsorge«. a.
Bemltzung für Jedermann, sür M itglieder gebührenfrei.

«Verficht über die GeschSftsftrUen und Benutz ungszsitcn

8. St . Goarshausen

9. Unterlahn . . . .

Oberlahustein. . .

io. Uniertaunu» . .

Diez

Ems

Kreisverband Sitz der
Geschäftsstelle

Straße und
Hausnummer

Sprechstunden
Name des i

Geschäftssührer»

1. Biedenkopf . . . Biedenkopf. . . . Schulstr. 25 ll .
Sonntaqvorm.
10—12 Uhr Techniker Schmidt

2. Dlllkrel » . . . . • j Dillenburg. . . .
Oranienstr, 80 .

Fernspr. 286
• Krcisbaumcister Rover i

8. Höchst a . M . . • - Höchsta-M. . . - Kaiserstratze8 .
Mittwochuachm.

6—7 Uhr Rendant Hartleib

4. Limburg a . L. . . Limburga. L- . .
Llltes Schloß

Doinplatz
Werktagsvorm.

8—12  Uhr
Fortbildungs-Schulleiter

Ducker

8. Oberlahn . . . . Weilburg . . . .
Täglich8-12 Uhr
vorm. u. 3-6 Uhr

nachmittags

Borstkender
SchneidermeisterE.Schäfer

8. Oberlaunus . . . BadHombnrgv.d.H. Louisenstraße 43
Biontaq, Dtittwoch

und Samstag
nachm. 3—6 Uhr

Hosspenglermeister-
I . Schenderlein

7. Rhelngau OT "? .

>
l Eltville.

Oestrich.

Rüdcsheim. . . .

Schwalbachetstr,
Schulhaus
Zimmer 9

Schnlhaus . .

Kirchswaße8 . .
Fernspr. 119

Montag ,Diens¬
tag, Mittwoch u.
Freitag 6—7 n.
Donnerstag von
8—9Uhr abends
Montag ,Diens¬
tag, Freitag mtb
Samstag 10-12

!

t Brch' iekt Bruns

Oramcnsteincr-
stratze 11
Rathaus

Berntungszimmer

Langenschwatbach. anq-schlosssn an das
Sprechstunden werktags von a-

Ŝ öiu«n.901itt!Ui>d)UHi»reit»«t 8Nhr nachn>.
ougrt amt.u 3Mirtinti’tonat
Amt . u. ». MUtwodjed.Mt«v-2-6nachm

Ed. Schicke!

Techitikcr Kitchenbuch

11. UnierwefUrraekd.

Montabaur. . . .

itJuV
Grenzhansen. . -
Höh,.

Selters.

12. Uffngen

13. Wiesbaden - Land

Usingen

Biebrich.

Rathaus . . .

Privatwohmmg

Lindrnstrahc 9
Rheinstratze . .
Geschäftszimmer
d.Biirgermeister-
amtes . . . .

Haudwerksamt Wiesbaden, Rheinstratze 42
■6 Uhr nachmittags, außer Samstag«.
Digl7v̂ I^ 2̂ 6

Sonntags
11' /, —12' /, vm.

Rathaus
Freitag , von

1V—12 Uhr vorm.

Rathaus
Zimmer Nr . 40

' Jederzeit
Jederzeit

8—12 Uhr vorm.
2—6 „ nachm.

Dltrgcrmeister Reis

Werkmeister Fleckenstein
Schrcinermstr. Jungbecker

D.lgeordncter Sahm

Werktags 8-12 u.
3—6, mit Ausn.
Samstag nachm.

Ratsschreiber
Angust Dienstbach

Architekt Schenk
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gegeben sind. An Lehrpersonen dürfte kein
Mangel sein. Auch Fortbildungsschulpslichiige
mären zu den Kursen heranzuziehen . Die Kosten
der Unterrrchtskurse mutzten zunächst von der
.Gemeinde getragen »verden-

Tie Schulvorstände der ge>verblick)en Fort¬
bildungsschulen in oen in Frage kommenden
Orten werden hierdurch angewiesen, sich mit
den Gemeindevorständen (Magistraten ) wegen
Einrichtung solcher Kurse in Verbindung zu
setzen. Für die Einrichtung der Kurse selbst
stehen wir mit Rat und Tar zur . Verfügung.
Die Einrichtung solcher Kurse ist uns recht¬
zeitig anzuzeigen.

Wiesbaden,  den 11. Dezember 1918.
Der Zentralvorstand

des Geivcrbcvereins siir Nassau

Unterricht über bas Umsatzsteuergesetz und
die Buchführung.

ftoSri2 *fcSe . BerlinW. 9, 7.N°veml>« 1918.
Im 8 15 des Umsatzsteuergesetzesvom 26.

Juli 1916 ist bestimmt, daß die Steuerpflich¬
tigen verpflichtet sind, zur Feststellung der
Entgelte Aufzeichnungen zu machen und zwar
nach den vom Bundesrat darüber zu erlassen¬
den Bestimmungen . Ordnungsmäßige Aufzeich¬
nungen sind von der Steuerbehörde vorbe¬
haltlich des Nachweises ihrer Unrichtigkeit der
Feststellung der Steuer zugrunde zu legen. Die
Ausführnngsbestimmungen enthalten in den
88 23 —36 besondere Vorschriften über die Auf-
zeichnungs- und Bnchführungspflicht . Lu 8 27
ist vorgesehen, daß die Landeszentralbehörden
Bestimmungen darüber erlassen, in Ivelcher
Weise unter den Steuerpflichtigen durch öffent¬
liche Bekanntmachungen , belehrende Vorträge,
Einwirkung seitens der Becufsverbände und
Interessenvertretungen , Untecrichtserteslung in
den öffentlichen Schulen und in Fortbildungs¬
schulen auf eine gute Buchführung hinzu¬
wirken ist.

Dementsprechend bestimme ich, daß von jetzt
ab in allen kaufmännischen und gewerblichen
Schulen die wesentlichen Bestimmungen des
Umsatzsteuergesetzes im Zusammenhang « mit
der Buchführung behandelt werden.

Weiter empfehle ich überall da, wo ein
Bedürfnis vorhanden ist, Lehrgänge zur Ein¬
führung in das Umsatzsteuergesetz und die Buch¬
führung einznrichten . Sie werden am besten im
Einvernehmen mit den beteiligten Erwcrbs-
kreisen, besonders den Handels- und Handwerks¬
kammern, kaufmännischen und gewerblichen
Verbänden abgehalten . Zur Teilnahme si d

, nicht nur die Geschäftsinhaber , sondern auch
Uwe Frauen und Töchter heranznziehen , soweit
diese für die Führung der Bückier in Frage
kommen. Die Tauer des Lehrganges wird
zweckmäßig nicht über ein Vierteljahr ausge¬
dehnt, als Unterrichtszeit kommen nach frü¬
heren Erfahrungen etwa 16—40 Stunden in
Frage . In 16—20 Stunden können die jvsch--
tigsten Bestimmungen erläutert und die ein¬
fachste Art der Aufzeichnung geübt werden.
In weiteren 20—24 Stunden kann dann das
System einer einfachen Buchführung durchge¬
arbeitet werden. s

Abdrucke des Umsatzsteuergesetzesnebst Äns-
sührungsbestimmungen werden den Schulen auf
ihr Verlangen kostenlos vom Landesgewerbe-
amt übersandt . Fischbeck.
Au die Herren Regierungspräsideiilen und den

Herrn Oberpräsidenten in Charloktenbnrg.
* • /

An die Schulvorstände der g ewerb l.
Fortbildungsschulen.

Vorstehender Erlaß wird hiermit zur Kennt- ,
nis gebracht. Leiter und Lehrer der gelverblichcn
Fortbildungsschulen werden angewiesen, die er¬
forderlichen Maßnahmen zu treffen . Auf die
belehrenden Aufsätze im „Nass. Gewerbeblatt"
(Nr. 31/32 und 33/34) lvird lstiigewiesen.

Wiesbaden,  dm 2. Dezember 1918.
K . Der Zentraloorstaiid

deS GewerbeverrinS für Naffa«.

Bernfs- eratnvg der Jugendliche«.
ÄlX ‘£ Ä . Berlin SB.9, 23.November 1918.

Durch die Rückkehr der Kriegsteilnehmer in
ihre alten Arbeitsplätze werden vielfach Jugend¬
liche verdrängt , die jetzt neue Arbeitsgelegenheit
suchen müssen. Daraus erwachsen für diese
echeblick/e Gefahren , au deren Bekämpfung die
Berivaltungsbchörden nach Möglichkeit mitzw-
arbeiten haben . Das Wichtigste ist , daß mög .ichst
alle Jugendlichen , die wegen der Kriegsarbeit
ihre Heimat verlassen haben, dorthin zurück-
kehren und einen Anhalt bei ihrer Familie
suchen. Die Jugendlichen , die vom Lande stam¬
men, werden dort arn leichtesten Beschäftigung
finde« , ebenso n>erden Mädckien, oie früher im
häuslichen Dienste tätig wmreu, sich am besten
dieser Beschäftigung wieder zuwenven. Jugend-
lickie, die ihre Lehre unterbrochen oder über¬
haupt keine geordnete Ausbildung genossen
haben, werden anzuregen sein, sich, wenn irgend
möglich, nachträglich eine abgeschlossene Berufs¬
ausbildung zu erwerben.

Um die notwendige Beratung der Jugend¬
lichen einheitlich durchzuführen , Hai oie Zentral¬
stelle für Volkswohlfahrt im Einvernehmen mit
Behörden des Reiches und des Staates und
mit großen Wohlfahrtsvereinen und Jugend-
pflegeverbänden Schauanschläge , Flugblätter
und ztvei Mustervvcträge für die Belehrung
der Jugendlichen , einen für die männliche , einen
für die weibliche Jugend , Herstellen lassen und
für die Verbreitung auf Bahnhöfen , in Arbeits-
nachlveisen, Werkstätten, Berufsberatungs¬
stellen, Jugendheirnen u. a. gesorgt.

Tie Fortbildungsschulen sind anzuweisen,
die Verbreitung dieser Ratschläge nach Mög¬
lichkeit zu fördern und auch sonst die Jugend¬
lichen nach Kräften mit Rat und Tat zu unter¬
stützen. Soweit die Schule dazu nicht in dex
Lage sitz hat sie die Jugendlichen auf geeig¬
nete Stellen , wie öffentliche Arbeitsnachtvcise,
Berufsberatungsstellen . Jugendheime , linzu-
weisen. Ich werde Ihnen die Schananschlüge,
Flugblätter und Borträge zur Uebermi iteluug
an die Fortbildungsschulen zügelten lassen. So-
irxit noch weitere Stücke davon erwünscht sind,
werden sie auf Verlangen Niunittelbar kostenfrei
von der Geheimen Kanzlei Meines Ministeriums
versandt . Ueberdrucke des Erlasses für die Fort-
bildnngsschulen des Bezirkes sind beigefügt.

I . V. : Dö n Hof f.
An die Herren Regierungspräsidenten und den

Herrn Oberprüsidenteu in Charlotten bürg.

Vorstehender Erlaß wird hiermit den Schul¬
vorständen , Leitern und Lehrern der gewerbl.
Fortbildungsschulen zur Beachtung bekanntge-
geben.

.Wiesbaden,  den 10. Tezeinbec 1918.
Der Zentrakvvrstanb

-cS GervcrbevercinS für Nassau.

vekanntmachurs.
Betr . Abhaltung von Unterrichtsknrsen für

Handwerker.
Um die seither von der Handwerks¬

kammer veranstalteten Fortbildnngs-
kn r s e für Handwerker  und Vorbe¬
reitungskurse zur Meisterprüfung sowie
die seither vom Gewcrbevcrein für Nassau
eingerichteten Kurse f ü r B u ch- und
Geschäftsführung  einheitlich zu ge¬
stalten , kam folgende Uebereinkunft zu¬
stande:

Zur Weiterbildung der Handwerker —
wie auch deren Frauen und Töchter —
werden überall da, w«K sich ein Bedürfnis
herausstellt , Kurse eingerichtet , die folgende
Unterrichtsgcgenstände umfassen können:
Buch- und Geschäftsführung , Kostende rech¬
nen , Gewerbe recht, wichtige Kapitel ans
dem bürgerlichen Gesetzbuch, Genossen-
icha sts we sen, R eichsve rsi chern ngSo rö n ung,
Mahnverfahren und Mcchsclverkehr.
1 Die Wahl der Unterrichtsgegenstände
und die Festsetzung der KursuSdaucr er¬

folgt nach Maßgabe der örtlichen Bedi -r -
niisc.

Mit der Einrichtung und Durchfiihrun
der Kurse werden die Schulvorstände der
gewerblichen Fortbildungsschulen beai ? -
tragt . Ter Schulvorstand setzt nach Maü-
aabe der Dauer des Kurses die Höhe de
Teilnehmergebühr fest, die in der Regel ►<
kwch Alt bemessen ist, daß die Kosten fcw
Kurses gedeckt werden.

Die Handwerkskammer leistet zu den
Kursen einen Beitrag in der Form , daß sie
ie nach Bedarf an die Kursnstcilnehmer die
notwendigen Uuterrichtsbücher über Ge¬
werberecht und Buchführung des Handwer¬
kers kostenlos abgibt . Die Einrichtung und
Leitung der Kurse wird vom Zentraloor-
itand des Gewcrbevereins siir Nassau über¬
wacht, dem auch vor Beginn der
K u r se ein kurzer Unterrichtsplan und die
Teilnehmcrliste mit Angabe des Unter¬
richtsbeginns , der Kursusdauer und der
Untemichtszcit einzueichen ist.

Da die Einrichtung solcher Kurse nach
der Demobilmachung von besonderer Wich¬
tigkeit sein wird , so erfirchen wir die Schul¬
vorstände , Kurse anszuschreiben . Zn den
Kursen sind auch Teilnehmer ans Nachbar¬
orten zuzulassen . Wer Unterricht wünscht,
wende sich an den Leiter der nächsten ge¬
werblichen Fortbildungsschule.

Wiesbaden,  den 26. November 1918.
Die Handwerkskammer.

Ter Zentralvorftand
»es Gewerbevercias siir Rastau.

ScwerdNlvcz Unttrrisrzwcten.
. Herr Lehrer Leiendecker  in Oberlahnstem
«stg est o r b e n.

Herr Techniker M o ste c k in Nie»  iK als
Lehrer der gewerbl. Fortbildungsschule aus-
geschieden; an seine Stelle trat Herr Techniker
Ehry aus Höchst a. M.

Zur Schaffung vonTIrvötMlMw
Veit in Urr UcdcrgangZVirtfchakt.

Durch die Annahme der furchtbar harten
Waffenstsüstandsbedittgnngen , die uns in
kürzester Frist nicht nur zur Räumung der
von uns besetzten feindlichen Gebiete im "
Westen , sondern auch des ganzen linken
Rheiniisers gezwungen hat , sowie durch
die gewaltsamen innerpolitischen Umwül-
znngcu ist die Durchführung des früheren
Demobilmachungsplanes über den Haufen
geworfen worden . Während früher nur
eine sehr langsame Entlassung der Heeres-
angchörrgcn unter Berücksichtigung der
Anfnahrnesähigkeit des Arbeitsmarktes vor¬
gesehen war , werden jetzt Millionen Heeres¬
angehöriger in kürzester Frist ohne jegliche
Rücksicht ans unsere wirtschaftlichen Ver¬
hältnisse entlassen und müssen in den Be¬
trieben imtergebracht werden . Dadurch
wird eine « utfcficure Belastung der Be¬
triebe hervorgerusen , Sie nicht Zeit haben
zu einer allmählichen Neberleitung von der
Kriegs - in die Friedenswirtschaft , sondern
völlig unvorbereitet vor die Tatsache bet
Wiedereinstellnng der früber bei ihnen be¬
schäftigt gewesenen Kriegsteilrrchemr ge¬
stellt wurden . Die Vereinbarung der Ar¬
beitgeberverbände mit den Gewerkschaften,
von der nsir in der letzten Nummer dieses
Blattes Kenntnis gaben , ist hocherfrcnilich
und ein Ansporn siir alle , dem Beispiel der
Arbeitgeberverbände zn folgen und für Ar¬
beitsgelegenheit zu sorgen.

So wie den Arbeitgebern die Wiedep-
einstellnng der ' früher bei ihnen beschäftigt
gewesenen Arbeitnehmer gleichsam zur
Pflicht gemacht wurde , so haben auch
Staat , Kommunen nnd alle Prj,
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vate , die Arbeit zu vergeben
haben , die heiligste Pflicht , Ar¬
beitsgelegenheit AU schaffe n.
Wenn der Unternehmer ohne, ausreichende
Aufträge ist, wird er nicht lan-ge die Ar¬
beiter beschäftigen können und Arbeits-
strcckung «nd schließlich gänzliche Arbeits¬
losigkeit ist die unausbleibliche Folge . Der
Achtstundentag gelangt jetzt schon zur Etu-
firyrung und man spricht schon von einer
weiteren Verkürzung der Arbeitszeit,
allerdings ohne Kürzung des Gesamt¬
lohnes . Aber wer will auf die Dauer diese
dadurch ungeheuer gesteigerten Löhne zah¬
len ? Ilnsere Wirtschaft, die sich sehr rasch ans
den Export einrichten muH, kann unmöglich
eine derartige Belastung lange anshalten.
Das itzespenst der Arbeitslosigkeit ist schon
in greifbarer Nähe, und Hunger , Elend und
Not in einer Form , wie sie der schreckliche
Krieg noch nicht gesehen, werden die Folge
sein. Wehe »»ns , wenn es nicht ge-
l i n g t , Arbeit n u d Brot zu
schaffen!

Die überhastete Demohilisation allein ist
cs aber nicht, die solche Gefahren heranfbe-
schwört. Hätten wir Ordnung im Innern
und eine zielbewnHte, rechtmäßige und feste
Regierung , unter deren energischer Flih-
rnng in vertrauensvoller Mitarbeit des
ganzen Volkes ein Wiederaufbau unseres
Wirtschaftslebens sich planmäßig voll-
ziehen könnte, so wären die Gefahren bald
beseitigt. Der Krieg war ein Zer¬
störer , die Revolution aber hat
bei dem unglückseligen Zeit¬
punkt ihres Eintritts u lt o der
maßlosen Mißwirtschaft eine
furchtbare Be r w ii st u n g in unse¬
rem Wirtschaftsleben und unse¬
rer Stellung nach außen hervor-
gerufen.  Es ist hier nicht der Ort , diese
Zustände zu geißeln.

Aber je weniger wir uns vorläufig auf
die staatliche Wiederaufrichtung ' unseres
Wirtschaftslebens und ans die Schaffung
von Arbeitsgelegenheiten verlassen können,
desto mehr muß seitens der Bürger alles
geschehen, was F n sbe¬
sondere gilt uu » oer ~ '\ t
sung von A rbeits ge lege n . . .
f ü t das Handwerk,  üngehewer viele
Arbeiten sind während des Krieges aus
Mangel an Arbeitskräften nnansgesiihrt
geblieben. Fetzt ist es Zeit , diese Arbeite»
zur Ansfiibrung zu bringen . Sämne da¬
her niemand, alle diese Arbeiten schleu-nWl
in Auftrag zu geben, auch solche, die ans
irgendwelchen tziründcn nicht sofort ausge-
siihrt werden können. Wie viele Hand
werter , die vonr Felde zurstckgekehrt sind,
stehen jetzt vor der Wahl, ob sie das Geschäft
wieder eröfsnen wollen oder nicht. Aus¬
schlaggebend ist für sie der Eingang von
Aufträgen , der ihnen die Gewähr gibt, daß
sie existieren können. Es ist daher wichtig,
daß auch für die nächste Zukunft , wenigstens
ans ein halbes Jahr hinaus , alle die Auf¬
träge aufgegebcn werden, die sich heute
schon feststcllen lassen, selbst dann wenü
setzt die Möglichkeit der Mater,albeschas-
sung noch nicht gesichert ist.

Die größte Schwierigkeit liegt in dem
Mangel an Rohstoffen und Mater,allen.
Auch diese Bersorqung haben di« erschüt¬
ternden Ereignisse der letzten Wochen ge¬
waltig verschlechtert. Abgesehen davon, daß
durch die eilige Räumung der Front und
der linksrheinischenGebiete eine ungeheure
Menge Hecrcsnmterial, das für rmser
Wirtschaftsleben nutzbar gewesen wäre,
verloren gegangen ist. anderes in aller Eule
unter der Hand veräußert werden mußte
und verzettelt wurde, wird «8 unter den
derzeitigen Verhältnissen in unserem
Staatswesen außerordentlich lange dauern
und schwer halten, eine Rohstoffeknfnhr er¬
reichen zu können. Wir müssen uns daher
wohl noch für eine lange Zeit anf enie
Knappheit derjenigen Rohstoffe gefaßt

machen, die wir aus dem Ausland beziehen
müssen. Aber auch die Stoffe, die uns im
La ' selbst zur Verfügung stehen, werden
niü - fobald in den notwendig?,, Mengen da
greifbar sein, wo man sie ancht. Der
Mangel an Verkehrsmitteln und au Kohle
bedeutet schon eine Verzögerung der Be¬
schaffung.

Das für das gesamte Handwerk so
äußerst wichtige Ba » ge we rb c wird nur
sehr langsam wieder i» Gang gebracht
werden , soweit nicht durch Neubauten des
Staates , der Kommunen, der Siedelungs-
gescllschaftenu. a. Bauaufträge erteilt wer - -
den. Die private Bautätigkeit wird an der
Entfaltung noch lange Zeit durch die der¬
zeitig herrschende starke Ueberteucrinig der
Arbeitslöhne und Materialpreise , die sich
die Unternehmer nicht anfladen können, ge¬
hindert sein.

Dies alles weist daraus hin, daß wir Ar¬
beitsgelegenheit durch die Jnstand-
sehungsarbctteu  schosse » müssen,
wobei verhältnismäßig wenig Material-
answand erforderlich ist. Jeder fcte in
seinem Hause, in seiner Wohnung nach, wo
etwas zu machen ist, und cs werden sich sehr
viele Arbeiten ergeben, die jetzt in Auf¬
trag gegeben ,verden können. Mancher
mochte gerne dabei die Zeit der billigeren
Preise abivarten. Abgesehen davon, daß
nicht so rasch ein ivesentlicher Rückgang der
Arbeitslöhne und Materialpreise erntrcten
kann und die Preise vor dem Kriege nie
iviederkehren ivcrden, liegt cs im Inter¬
esse der Sache, diese ansgeschobcnen Instand-
sctzungsarbeitcn unverzüglich zur Durch¬
führung zu bringen , um größere Schäden
zu vermeiden, und es ist Menschenpflicht,
den znrilckkchrenden Kriegern sofort loh¬
nende Beschäftigung zu geben.

Schasst den zn r ii ckke hr e n d en
Kriegern , insbesondere den,
schwer geprüften Handwerk,
r e i chl ich A r bc i t . d ie s i st dc r be ste
Dank , den wir ihnen cntgegen-
b r i n g e n kö n n en. Fr . K.

vrrwicdcraufvau üc5kanawcrk5.
Aus dem Bericht des Deutschen HaudlveckJ- und

* Gewerbekammertages.
... (Fortsehung)

VI.
'Zur Erledigung dieser Arbeiien bedarf das

.Handwerk aber auch der nötigen Arbeits¬
kräfte,  und es läßt sich nicht leugnen, daß
sich in dieser Beziehmig ein günstiger Ausblick
in die Zukunft leider nicht eröffnet. Soweit
maschinelle Kraft in Betracht kommt, geht der
Schaden nicht so sehr tief. Die Arbcitsmaschinen
können »md sollen nötigenfalls , wie der cr-
wähnte -Antrag Hammer Vorsicht, von meh¬
reren Betrieben gemeinsam angeschafft und zur
größtmöglichen Ausnutzung gemeinsam in 'Ar¬
beit genommen werden . Es testeben auch Be¬
ratungsstellen bei den Gewerbesördcrnngs-
anstalten oder bei Genossenschaften, die helfend
hierbei zur Hand geliert. Ungleich schwerer liegt
die Sache bei der menschlicherr Arbeitskrast.
Die verfügbaren Arbeitskräfte werden mit Hilfe
der Arbeitsnachweise, der öffentlichen wie der
Focharbeitsnachweise, im örtlichen und zwi¬

Heimkelirende Handwerker und Gewerbe¬
treibende schließt Euch zusammen!

tretet wieder dem Gewerbeverein bei
und werbt In Euren Kreisen neue Mit¬
glieder . Die Zelt verlangt gebieterisch
den engsten Zusammenschluß, um in
Einmütigkeit und Geschlossenheit Eure
Interessen zu vertreten , Euch Geltung

und Einfluß zu verschallen.

schenörtlichen Bermittlüngsverkeh 'r schnell und
kostenlos ihre Stellen finden . Die Arbeitsnach¬
weise sind zu diesem Zwecke entsprechend or¬
ganisiert und durch Zentralauskunftsstellen,
wie sie bereits in allen preußischen Provinzen
bestehen, ergänzt worden : sie werden auch durch
staatliche Mittel , wo es notwendig ist, unter¬
stützt, um ihre wichtigen Arbeiten nach Wunsch
erledigen zu können.

In dieser Beziehung liegt also kein Notstand
vor : aber die bange Frage , die mit Recht von
dem Handwerk gestellt ivird, lautet : „Wieviel
Arbeitskrüstc werden den» überhaupt zur Ber-
siigung stehen?" Der Krieg hat manches Opfer
aus den Kreisen der handwerksgehilsen gefor¬
dert , dessen fehlende Arbeitskrast in den kom¬
menden Tagen schwer vermißt werden wird,
und ein einigermaßen entsprechender Ersatz
durch jungen Nachwuchs hat leider nicht statt-,
gefunden . Bereits in den letzten Jahren vor
dem Kriege zeigte sich eine bedenkliche Ab¬
neigung unserer schulentlassene» Jugend gegen
den Eintritt in die geregelte Lehre eines Hand¬
werksmeisters , und diese Abneigung lmt sich im
Lause des Krieges aus den bereits erwähnten
Gründen noch erheblich gesteigert. Für die Ver¬
tretung des Handwerks ivnrde dieser mangelnde
Zittvachs ein 'Gegenstand ernstester Sorge, und
in den Parlamenten des Reiches wie der Bun¬
desstaaten wird diese Sorge dcS Handwerks
durchaus geteilt . Gemeinsam mit den Volks¬
vertretungen haben die zuständigen Stellen des
Handwerks nach Mitteln gesucht, um diesem
Üebcl abzuhelsen . Tie Vollversammlung des
KammertageS beschäftigte sich aus ihrer Tagung
1917 iit Hannover eingehend mit dieser Frage
und stellte fest, daß cs des einheitlichen Zu¬
sammenwirkens aller in Betracht kommenden
Kreise bedürfe , um einen Wandel zum Besseren
herbeizusnhren . Neben verschiedenen Vor¬
schlägen, die mehr die äußere Seile der Sache
berühren , wie die bessere Entlohnung der Lehr¬
linge. ihre Versicherung . Unrerbringung in
LehrlingSlieimen , bessere Behandlung usw, die
in icher Wirkung jedenfalls nicht zir unter¬
schätzen sind. ' wurde das Hauptgewicht gelegt
ans eine sachgemäß betriebene Berufsberatung
und Lehrstellenvcrmitllung . Der Kamniertag
erkannte als obersten Grundsatz für die Berufs-
beratung au , daß die körperliche Eignung, die
seelischen Anlagen , die Aussichlen im Beruse
und die wirtschaftliche Lage der Eltern die
hanptgesichtspüiikte bei der Beratung der Ju¬
gendlichen beiderlei Geschlechts bilden müß¬
ten. Diese sind plamnäßig . auch bereits in
der Schule darauf hnizuweisen, daß sie sich
nicht eines aiigcnblicküchc», vst nur vermeint-,
liche» Vorteils wegen ohne Rücksicht aus ihr
späteres Fortkommen ungelernten und solche»
Berufen zuwendcn sollceu, die eriahrungsge-
maß schon an llcbersülluug leide». Die Berufs¬
beratung und Lchrstellenverinittluiig soll nicht,
rvie biskfer von den cinzelicen bafici interes-«
sierteu Kreisen gesondert gepflegt werden. foiw
betit die Frage wird am beste» gelöst durch
Zentralstellen oder Ausschüsse fiit einzelne Bc-
-irke b ;w. Gemeinden , bei denen Bertrcler von
Handwerk, Handel und Industrie sowie der
öffentlichen Behörden und der beteiligten ^ n^
tcrcssenten zu gemeinsamer Arbeit vereinigt
sind. Bei diesen Zentralstellen muß dem Hand¬
werk da cs in erster Linie dabcc micresscert nt,
durch seine Handwerkskammern , Innungen Und
gewerblichen Vereine ein k̂ rvorragendcr Ern^
s<„ s, „ »d eine wcitgekcendc Mitarbeit emger
räumt werden - Die Geschähe der Z'wkralstellen
sind von erfahrenen und,fi >r diese Arbeit be-
sonders ausgebildeten männlichen und töeiM
lichcn Berufsberatern zu fuhren. Neben diesen
Zentralstellen ist eine weitere Zusammenfassung
der einzelne » Lehrstellenzeniralen cvtj. , n An-
lellnuua an die hestelwnden Provnizral - und
Landesverbände der össentlichen und genier,,^
nütziaeu Arber tsnackiweise herberzusuhren. da
aus diese Weise der rwtweudige zwischcnortNche
Aüsaleich geregelt und die Verbindung mildem
allaemeinen Arbeitsmarkt l^ rgestellt »verden
kann Da die Aufgaben , »velchc die B-russbe-
ratung und Lehrstellenvermittlung ersicllen soll
len, inr allgemeinen sozialen Interesse und ganz
besonders im Interesse unserer Volksivrrtschasi
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liegen , so ist es eine dringende Pflicht des
Staates und der Kommunen , öffentliche Mittel
in angemessener Löhe für diese Zwecke zur Ver¬
fügung zu stellen , damit hei der Dringlichkeit
der Aufgaben überall in Deutschland an dit
Lösung dieser Frage mit aller Energie lx' rau-
gegangen werden kann . l

Es ist somit von der Vertretung des Hand¬
werks alles getan , was möglich war , u,n dein
Uebel zu steuern .- wenn nun noch das Handwerk
selbst das Seiite tut , dann ist Hoffnung vor¬
handen , daß die Lücken in seinen Kreisen wieder
ausgefüllt werden nnd es wieder auf seine alte
Höhe hinaufgebracht tverden wird , damit es
auch den Platz , ausfüllt , der ihm im deutschen
Wirtschaftskörper nach seiner ganzen Bedeutung
zukommt . !

Der beruflichen und allgeiueiuen Ausbildung
der Lehrlinge soll in der Werkstatt und in der
Fortbistungsschule die größte Beacht,mg igc-
schenkt tr-erden . Zu diesem Zwecke sollen in
leistungsfähigen Gemeinden inöglichst alle in
geioerblichen Betrieben beschäftigten gelernten
und ungelernten Arbeitnehmer bis zum vol¬
lendeten 18 . Lebensjahre bzio. bis zur beendeten
Lehrzeit zun . Besuche der Fortbildungsschulen
verpflichtet tverden : ausgenommen von dieser
Verpflichtung sollen nur die Besucher von staat¬
lich anerkannten Fachschule » sein . UeberHaupt
ist das Zielder 'Ausbildung des gesamten Haich-
iverkerstandes im Interesse der deutschen Volks¬
wirtschaft die planmäßige Förderung der Qua¬
litätsarbeit , um die verlorenen Absatzgebiete
wiederzugewinnen und den , Wettbewerb mit
dem Auslände die Spitze bieten zu könne ».
Um dies nach Möglichkeit zu erreichen , sind
Gehilfen - und Meisterkurse eingerichtet worden,
in denen sich die Teilnehmer über alle Neuer¬
scheinungen auf ihrem Arbeitsgebiete aus dem
lausenden erhalten und sich das Bewährte an¬
eignen können : auch soll .zu diesem Zwecke
planmäßig darauf hingewirkt werden , das; ge¬
eignete künstlerische und kunstgewerbliche Kräfte
bei entsprechenden Ansträgen zur Anfertigung
mit herangezogen werden.

Die Fachabteilung im Drirat dcS Preußi¬
schen Landesgelverbeamts stellte sich in ihrer
Besprechung am 26. April 1018 aus den Stand¬
punkt , daß Stellennachweis » nd Berufsbera¬
tung nicht als Sonderangelegenheit des Hand¬
werks , sondern als gemeinsame Angelegenheit
von Handwerk und Großindustrie zu behandeln
seien , und begrüßte mit Bei lall den Hinweis
vom Regicrungstische . daß planmäßig dahin
gestrebt werden müsse , der .gelernten Arbeit
den erforderlichen Nachwuchs zuznfiihrci , und
einen überriiüßigcn Zustrom in die ungelernte
Arbeit zu verhindern . Der preußische üt'»Ui, §-
miunter hat bereits in ciucni Erlasse Anord¬
nungen .getroffen , die diesen» Ziele dienen sollen
und hoffentlich auch nicht ohne Wirkung blei¬
ben werden.

VH.
Aus den vorstehenden AliSinhnlnge » dürfte

hervorgehen , daß für den Wiedernnfban des
Handwerks nicht vereinzelte Maßnahme » in
Betracht kommen , sondern daß cs der Ausstel¬
lung eines zielbewußtcn und shstcmalisch aus-
gearbeiteteu Progranuns für die Handwerks-
förderung bedurfte . Dieser Arbeit hat die Tätig¬
keit der Vertretung des .Handwerks in den
letzten Jahren gegolten , nnd diele erkennt es
dankbar an , daß die Negierungen und die Par¬
lamente ihr dabei verständnisvoll zu Hilfe ge¬
kommen sind . Als ein vorbildliches Beispiel für
die Aufstellung eines solchen Programms darf
der Beschluß des Preußischen Abgeordnetenhau¬
ses von »' 23 . Januar 1318 gelten , in welchem
der in den » Vorstehendci , oft erwähnte Antrag
Hanuner fast einstinnuig zur Annahme gelangte.
Nach diesen» Anträge hat daS Haus beschlossen,
die Königliche Staatsregierung zu ersuchen:

I . Das LandeSgcwerbcamt unter Ausbau
seiner Einrichtungen mit der Ausgabe zu
betrauen , an dem Wiederaufbau des durch
den Krieg gesckchdigtei» Handwerks mitzucirbei
te >» durch Sanmllung Und Verbreitung von
Erfahrungen , Anregungen und Beispielen Wer
die Möglichkeit von Verbesserungen der hand-

rverklicheu Technik und Wirtschaft sowie des
gewerblichen Genossenschastsnwlens.

II . Es ist iveitec dahin zu streben , daß dje
in gleicher Richtung einsetzende Fürsorge für
das Handwerk seitens des Reiches , des Staates
»md der Sekbstverwaltnmgskörper tunlichst ein¬
heitlich geregelt und gehandhabt werden möge.

(Schlich folgt.)

(mtntlQC  für aus dem freere$'
dien ft ruruckkcyrcnüe

UandimrKcr.
Der hei mge kehrte Handwerksmeister,

der feinen üaniied erliegenden Geschäftsbe¬
trieb rviedcr nnfnehwcn will , wird in vielen
Dingen , die ihn » fremd geworden sind , Rat
und Auskunft gebrauchen . Die Geschäfts¬
stellen der istrcisverbände für
Ha n - werk » nd Gewerbe  ls . 1. Seite
d. Bl .) wie a »lch die Innungsvorstättde er¬
teilen gerne Rat und Auskunft in allen
diesen Angelegenheiten . Einige besonders
»vichtigc Kragen seien aber auch an dieser
Stelle behandelt.

1 . Welche gesetzliche Vorschrisie « hat der
Herrnkehrende Handwerksmeister , der seinen
Betrieb Wieder ausnehmen ivill , zunächst z«

erfülle « ?
War der Betrieb abgemeldet . so »st er

bei der Qrtspolizeibehvrde neu ; anzumel-
den . klnf »rllnersicheru »igspflichtige Betriebe
sind auch bei dem zuständigen Bersicherungs-
a »,t anzumeldcn . Wer vo»' dem Kriege in
der Invalide » versichernng freiwillig ! weiter-
versichert war . nnierlasse nicht , diese Ver¬
sicherung svrtzusetzen.

2. Sind die Fordcrnngeu . die ich bei
Kriegsausbruch hatte , inzwischen verjährt?

Alle Forderungen , die in » Jahre 1911
rechtskräftig waren , können zunächst noch
bis zun » R . Dezember 1019 geltend gemacht
werden . Beim Einzug alter Forderungeil
werden die Handnwrtsanlter oder die Ge¬
schäftsstellen der Kreisverbäude s»ir Hand¬
werk und Gewerbe aus ?lusuchei » behilflich
sein bezw . die Einziehung übernehmen.

3 . Wo erhalte , ich die zum Wiederaufbau
«»eines Geschäftes erforderliche », Geld¬

mittel?

Wer schon vvr dem Kriege Mitglied
einer Genossenschaftsbank tBvrschußver-
cin ufw .) »var , nehme bei dieser die alte »»
Beziehungen ivieder ans : denn diese sind
in erster Reihe in der Lage , eine »» Kredit
zir gewähren . Wem die Voraussetzungen
zur Einräumung eines Kredits von einer
derartigen Bank fehler », wende sich an die
Kriegshilsökassen . Zu diesem Zwecke ist
nriter Verwendung eines Vordruckes eine
entsprechende Eingabe an diese durch die
Gemeinde und de»r Kreisansschnfz zu
machen . Vordrucke sind bei den Gemein¬
de»» erhältlich . Die Geschäftsstellen der
Kreisverbünde sind angewiesen , ans Antrag
derartige Gesuche aus/rlfertigen u »»d deren
Weiterbehandlung zu besorgen . Diese Dar¬
lehen ntis der Kriegsliilsökasse werden zu
äußerst milden Bedingungen gewährt.
Ferner sei darauf hingewiese »», dach in
einigen Städter » sowvbl als auch bei der
Handwerkskammer und einigen Kreisver¬
bänder » für Haitdiverk und Gewerbe Stif¬
tungen für den Wiederaufbau des Hand¬
werks errichtet wurden , ans denen bedürf¬
tige Handwerker zur Wiedereröffnung des
Betriebes geldlikhe Unterstützungen er¬
halten.

4. Wo erhalte ich Rohmaterialien,
Maschinen nnd Werkzeuge?

Wo Rohstoffgenossenschasien bestehen,
wende man sich in erster Reihe an diese.

Im übrigen trete rnait mit den früherer»
Lieferanten in Geschäftsverbindrrwg . Wer
durch diese Stellen nicht befriedigt roerden
kairr», wende sich an die Handwerkskarnmer.
Besonders sei darauf hingewiesen , daß die
Heeresverwaltung anläßlich der Demvbi-
lrsation sowohl Rohstoffe als auch für das
Handwerk brauchbare Werkzeuge , Maschi-
nen und Gerate abgibt nnd als Zahlung
Kriegsanleihen entgegennimmt.

3 . Wie erhalte ich AnftrUge?
Der zurückgekehrte Handwerker such-:

seine frühere KÜndschaft wieder auf , um . be¬
sonders diese zu veranlassen , Instand-
setzuiigsarbeiten in Auftrag zu geben . Wo
Auftragsmangel besteht , wende man sich an
die Innung oder ltzenosier »schaft.

Für viele Handwerksmeister wird cs
notwendig sein , die theoretischen und prak¬
tischen Kkirrrtnisse, die in der langen Kriens-
zeit in Vergessenheit geraten sind , wieder
zir erlangen und zu erweitern . In aller»
diesen Angelegenheiten »vende mai » sich an
die Geschäftsstellen der Kreisverbäude für
Handrverk nnd Gewerbe . Die größeren
gewerblichen Fortbildungsschulen sind an-
gewicsen , nach Bedarf Kurse zur Weiter¬
bildung der Handwerker in allen der»
Unterrichtsgegenständen zu veranstalten,
worin sich eilt Bedürfnis herausstellt , ins¬
besondere aber in Brich - und Geschäfts¬
führung . Die Geschäftsstellen der Kreis-
verbände werden auch bei Einrichtrurg einer
Buchsühriing . di» durch das Urnsatzsteuer-
gcsetz ganz besonders wichtig gervvrden ist,
behilflich sein . Das Umsatzsteriergesetz legt
auch dem Handwerker die Pflicht zur ord¬
nungsmäßigen Fiihrnng seiner Geschcistö-
bücher ans.

Arbeitsdelchaffung.
Der preußische Minister für Handel mit»

Gewerbe hat an » 19. Noveinber nachstehenden
Erlaß herausgegeben:

Tie Demobilmachung hat begonnen , unsere
Feldgrauen kehren in die Heimat zurück . Alles
kommt jetzt darauf au , das wirtschastliche Leben
wieder in Gang zu bringen , in Stadt und
Land Gelegenheit zr» redlicher Arbeit zu schaf¬
fen , denn Arbeitslosigkeit bringt die Gefahr von
Hungersnot und Ausschreitungen . Schon sind
Staat »rnd Gemeinden an » Werke , für die sort»
fallenden Heeresausträge durch Jnangrisf -,
nah,ne größerer Arbeiten ltnb Erteilung män ->
nigfaltigec Aufträge Gelegen lg:»t z»» Arbeit und
Verdienst zu bieten . Damit geschieht aber nicht
genug : auch für den Handwerker , der an diesen
öffentlichen Arbeiten keinen Anteil gewinnt,
muß gesorgt werden . Deswegen ergeht außer
an die össentlichen Körperschaften auch an jeden
Privatbetrieb nnd Privathaushalt der Ruf:
Denkt an "txie Handwerker , die ans dem Felde
oder a»»s dem Hilfsdienst heimkehren und jetzt
wieder Arbeit und Brot haben ivollen und
haben müsse « . Ist» jedem Betriebe und HauL,
halte werden Arbeiten oder 'Anschaffungen vor¬
zunehmen sein , die während des Krieges zurück-
gestellt waren , wird es Aendernngen und Aus¬
besserungen geben , die schon längst lchtten aus -,
geführt fein sollen - Jetzt ist die rechte Zeit , sie
in A»»strag zu gebe,». Damit für den einzelnen
verbundene kleine Geldopser müssen gebracht
iverden . Verlasse sich niemand darauf , daß viel -,
leicht in iverrigen Wochen die Preise niedriger
sein werden . Bleiben unsere Handwerker und
Gesästrstsleute jetzt ohne Verdienst , so können
dara »»s Zustände entstellen , die der Gesamtheit
nnd jedein einzelnen unendlich viel teurer zu
stehen komme:».

Ich ersuche die Verwaltungsbehörden , dio
Handels - u»»d Handwerkskammern für die Ver¬
breitung dieses Aufrufs , besonders auch durch
die Presse , zu sotten und von sich aus im glri -,
ckwn Sinne aufffiirenb und mahnend auf die
Bevölkerung zu wirken . An die Handwerks --
kümmern besonders richte ich die Aufforderung.
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zu prüfen , ob es nötig ist, Stellen einzurichten,
die Aufträge vermitteln und gleichzeitig da¬
für sorgen, daß nicht ein Teil der Handtverker
mit Aufträgen überhäuft wird , tvährend ein
anderer leer ausgeht . Wo es der Falk ist,
rufe ich zu raschem und entschlossenem Han¬
deln auf.

(rwcrbzloftnMrforgc.
Durch eine Verordnung des Reichs'

amtcs für die wirtschaftliche Demobil¬
machung vom 13. November 1918 sind die
Gemeinden verpflichtet, eine Fürsorge für
Erwerbslose einzinichteu, der sic nicht den
Rechtscharakter der Armenpflege beileget»
dürfen . Von dein Gesamtanftvande für die
Erwerbslosenfürsorge werden vom Reich
sechs Zwölftel und von dem zuständige»
Bundesstaat merZwölstel ersetzt, tzeistungch
schwachen Gemeinden kann eine Erhöhung
der Neichsbeihilfe gewährt werden . Zn
ständig für die Bewilligung der Erwerbs-
losenfürsvrge ist die Gemeinde des Wohn¬
ortes des Erwerbslosen . Die Fürsorge soll
nur arbeitsfähigen und arbeitswilligen über
14 Jahre alten Personen gewährt werden,
die infolge des Krieges durch Erwerbs¬
losigkeit sich in bedürftiMr Lage befinden.
Weibliche Personen sind nur dann zu nnter.
itützen. wenn sie auf Erwerbstätigkeit an¬
gewiesen sind.

Erwerbslose sind verpflichtet, jede nach-
gemiesene geeignete Arbeit auch ausierhalb
des Berufs und Wohnortes an ?,«nehmen,
sofern für die nachgewiesene Arbeit ange¬
messener ortsüblicher Lohn geboten wird,
die nachgewiesenc Arbeit die Gesundheit
nicht schädigt, die Unterbringung sittlich üe-
denkenfrei ist und bei Verheirateten die
Versorgung der Familie nicht unmöglich

! wird.
* Art und Höhe der Unterstützung, die

Festsetzung einer kurzen Wartezeit von
höchstens einer Woche für die Erwerbslose,,
mit Ausnahme der Kriegsteklnehmcr ist
dem Ermessen der Gemeinde überlassen
Anstelle von Gcldunterstühnngen können
auch Sachleistungen treten . Die Gemeinden

I , können die Ermerbslosenfürsorac von wei¬
ter err Voraussetznngc» sTeilnahmc an der
Allgemeinbildung dienenden Veranstal¬
tungen , fachlicher Ausbildung , Besuch von
Werkstätten und Lehrknrscn n. dergl ) ins¬
besondere fürJugendlichc , abhängig machen.
Die Einrichtung von besonderen Fortbil¬
dungskursen für jugendliche Erwerbslose
ist mancherorts bereits tu Erwägung ge¬
zogen.

Kleinerer Besitz lSpargroschen, Woh¬
nungseinrichtung ) darf fiir die Beurteilung
der Bedürftigkeit nicht in Betracht gezogen
werden.

Für die Durchführung der Erwerbs-
losensnrsorge sind Fürsorge -Ansschüsse zu
errichten, zu denen Bertreter der Arbeit

ber und Arbeitnehmer in gleicher Zahl
rangezogen werden müssen. '

Wohnungsnot und Äcnücrung
dcr vaupoUrcivcrorünung.

Der vielfach erörterte Mangel an Klein¬
wohnungen . der am drückendsten in den
Bororten der Großstädte und in den in¬
dustriellen Städten mit zahlreichesrhleiter-
bevölkerung empfunden wird, gab dem
Kreisverband für Handwerk und Gewerbe
für den Landkreis Wiesbaden Veranlassung,
nnt Unterstützung des Zentralvor -standes
des Gewerbevereins für Nassau eine
Aenderung der Baupolizeiver-
ordnnng  dahingehend zu beantragen,
daß die Dachgeschossega n z zu Wohnzwecken
sreigegeben werden möchten. Der Antrag
hat Erfolg gehabt. Nach den tn Nr . 47 des

Regierimgs - Amtsblattes veröffentlichten
Polizeiverordntingen des Regierungs¬
präsidenten vom 22. November 1918 ist so¬
wohl die ern'eiterte Ssimpolizeiverordnnnz
für einige Städte und Landgemeinden im
Regierungsbezirk Wiesbaden vom 29.Okto¬
ber 1997 als auch die Landbauordnung vom
3. Aug. 1919 «sie folgt abgeändert worden:

„Auf besonderen Antrag einer Ge¬
meinde, in welchem ein Mangel an Mein-
wohnnngen , d. h. Wohnungen von fünf oder
weniger Räumen » für den dauernden Au- '
fenthalt von Menschen nachgewiesen wird,
kann der Regiernngspräsident die für dt-e
Baugenehmigung zuständige Behörde für
eine bestimmte Zeitdauer ermächtigen, ans
jederzeitigen Widerruf , höchstens aber ans
die Dauer von fünf Jahren , zu gestatten,
daß in dieser Gemeinde Räume in Dach
nnd bei besonders großem Bedarf
auch in Kellergeschossen  als Räume
zum dauernden Ausenthalt von Menschen
benutzt werden , auch wenn dies den Vor¬
schriften der ungezogenen Baupolizeiverord-
nung nickt entspricht, lieber fünf Jahre
hinaus eine längere Benutzungsdaner zu-
zulasseii, als bis zun, Ablauf des Rech¬
nungsjahres , in dem die aufgewendeten
Kosten durch Mietseinnahme und Zu¬
schüsse ans öffentlichen Mitteln getilgt sind,
ist unzulässig ."

Diese Polizeiverordnnngen sind am
28. Novcnrb » ' in Kraft getreten . Gerade
in der gegenwärtigen Zeit, wo Tausende
und Abertausende von Kriegsgetrauteu
aus dem Felde zurückkehren und m der
Heimat einen eigenen Hausstand' gründen
wollen , bedeuten die Verordnungen eine
wesentliche Erleichterung , das gesteigerte
Bedürfnis nach Kleinwohnungen za befrie¬
digen.

tfunrt der eEugsgereimgutigcn
Deutscher öewcrbsrwcigc c,v.
In Anwesenheit von Vertretern staatlicher

und städtischer Belchrdm. Der Handwerks¬
kammern zu Cassel und Wiesbaden, des hiesigen
Handwerksamtes . als auch anderer Ehrengäste,
sowie Abgeordnete verschiedener Genossenschaf¬
ten und Innungen , hielt die Landesstelle .Hessen-
Nassau -' Baldeck der Bezugs-Vereinigungen
Deutscher Gewerbszweige am 10. Oktober in
Frankfurt a . M. i»> kleinen Saale deS Zoolv-
gisckw' i, Gartens ihre Ortsstellcnvenvalter-
Tagnng ab.

Aach Begrüßung der erschienenen Gäste und
Teilnehmer durch den Verwalter der- Landes
stelle, Herrn Obermeister Buchwald--Frankmrt
a,n Main , hielt der Vorsitzende des Aussichts¬
rates de? Bundes der Bezugsvereinignngcn
Deutscher Gewerbszweige , Herr Kruse-Berlin,
einen Vortrag über Wesen, Zweck und Ausbau
der Bezugsvereinigungeii . An Hand übersicht¬
lichen Kartenmaterials erklärte der Vortragende
die Einteilung des Deutschen Reiches in 2.">
Landesstellen , die wiederum in einzelne Olts¬
stellen gegliedert sind. .Alle Fäden der ge¬
samte» Verwaltung lausen in der Zentralstelle
zusammen . Tie Aufgabe der VezngSvereini-
gNiigen, in denen sich bis jetzt das Buchbinder,
das Holz--, das Maler -, das Wagenbauer- und
das Tapeziergewerbe vereinigt haben, ist, auch
dem kleinsten Handwerksbetrieb seinen gerech.
ten Anspruch an den knappen Rohstoffvorräten. ,
als auch den Bezug derselben ans billigen
Wegen , zu sichern. Die großen Fachvrrbände
der vorbenannten Gewerbe haben sich aus die¬
sem Grunde zu sachlichen Selbstverwaltungen,
die das ganze Reich umfassen, znsammenge-
schlossen. Seit IV*  Jahren bestehen diese Be-
zugstrereinigungen , und sie haben dre ihnen
zngedachte Arbeit doll und ganz erfüllt.

Die Bedarsserinittelimg mrd die Verteilung
der vorhandenen Bestände erfolgt durch die
einzelnen Bezugsvereinigungen . Die Anmel-
dring des Bedarfs erfolgt fiir dre emzelnen
Getderbe auf besonderem Anineldeformnlar.

Diese t»erden von den einzelnen Ortsstellen
ausgegeben und sind auch dorthin toiever ab¬
zuliefern . Nach Eintragung in die Listen gehen
die Anträge allwöchentlich nach der Landes¬
stelle und von  dort aus nach der Zentrale
stelle. Nach erfolgter Zuteilung tvird der auS-i
gefertigte Bezugsscl-ein durch die Zentrale der
Ortsstelle und von dieser dem Verbraucher
zugestellt . Die Beschaffung des Materials ist
Sache deS Verbrauchers , denn er kann kaufen
tvo er will : der Bezugsschein gibt ihm die
Gewähr , daß er die darauf verzeichnete Menge
zu den festgesetzten Höchstpreisen im freien
Handel erwerben kann. Jeder Versorgung«-
abschnitt umfaßt drei Monate (Kalendernicrtek-
jahr ) : der» jeweilige Bedarf ist für jeden Ber-
sorgungsabschnitt neu anzumclden . Durch diese
fortgesetzten Aufnahmen ergibt sich für die
einzelnen Gewerbszweige ein derartig sicherer
Nachweis über Bedarf , Verteilung und Ver¬
branch der Rohstoffe , als auch über die Zahl
der diese verarbeitenden Arbeitskräfte , wie er
mit gleicher Sicherheit von keiner anderen Ver-.
Wallung oder Organisation bis jetzt geführt
werden kann.

Den Lauf des ausgesertigtcn Anineldesormu-
lars , von der Hand des Antragstellers brS
zur Zentralstelle zric Ausfertigung des Be-
zugssck>ei>ls und wieder zurück, kvunten die
Anwesenden an den erläuternden Wandkarten
verfolgen und erlsielten so Einblick von dem
bis ins einzelne geltenden Nack,weis des ge¬
samten Bedarfes . Verteilung der vorhandenen-
Bestände , sowie Zuteilung an den Verbraucher. '

Dem beifällig aufgenonnnencn Vortrag-
folgte eine Ausspraclte der Ortsstellen -Bertva ter <
über die Eiiizelarbeiten in de» Ortsstellen . Ter >
frische Zug ließ erkennen , daß die in der Selbst¬
verwaltung tätigen Organe ihre Aufgabe rich¬
tig erfaßt haben und an der Lösung derselben
zur Zufriedenheit der in Frage kommenden
Stellen eifrigst bemüht sind.

Vcr wnurMwcrband vcutfchcr
vaugcwcrkZmeMer

hielt unter dem Vorsitz vou Architekt Äest-
r i ch (Berlin ) seinen diesjährigen Vertreter¬
tag am 18. und 19. September ds. Js . in
Würzburg ab . Ten Verwaltungsbericht gab der
V-rbandsstmdikus , der in der allgemeinen Be-
trachtuirq über die Lage des Baugewerbes und
über die drolwnde Wohnungsnot großzügige
Handhabung bei dpr Gewährung der aus
Reichsmitteln fließenden Bauzuschüist tveit-
geheudste Heranziehung der haiidwerlsinäßigen
Bau Unternehmungen fordert . Die vorgesührte
tlcbersicht über die Tätigkeit des Verbandes
iiu Berichtsjahre getvährte einen wertvollen
Einblick in die reiche Organisationsarbeit der
alten Standesvertretung deS deutschen Bangem
Werkes, liebec die H a f t P f l i chi v e r s i che-
r ii « g im Baulmudwerk referierte Architekt
Müller (Stettin ) : entsprechend seinem Bo»
schlage trat die Versammlung für die Begrün¬
dung von Hastpflichtgenossenschasten bei den
Verufsgenosseiisclvlsteu ein. Als Grundlage
der e i n z u s ch l a g e n d c n Wohnungs-
Politik  wurde nach den Borträgen von Archi¬
tekt L e h mann (Hannover ) und Kol m (Stetz
tin ) eine Reihe von Leitsätzen angenommen.
Zubezug aut die ll c borg  a n g s w i r t scha st
verlangte die Versammlung nach eineni Bc-
ticht von Baumeister Kretz sch mar (Leipzig),
daß eine ettvaige Verteilung von staatlich be-
wirtschafteten Baustoikeu gemeinsamen Bemfs-
verbänden der Verbraucher , Verarbeiter und
Händler unter Mitwirkung der Handiverks- und
Gewerbekanunern übertragen wird. Mir die
Förderung des L e h r l i u g s w e se n s spracks
unter allgemeiner Zustimniung der Versamm¬
lung Baumeister Reißmann (Dresden ), für
diejenige des S HP o t h e kc n sch u tzes traten
Aatinceister K r e tzs chm a r (Leipzig) und Ar¬
chitekt Ge strich (Berlin ) ein . Das zeitgemäße
Tliema von der W i r t sch a f t l i chkei t r n d e r
Ba »Wirtschaft  behandelte .Berbandsshndt,
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kus Schlegel (Berlin ). Di« Ausgestaltung,
Heliung und Verbesserung der deutschett Ban»
virtsclxiflsweise wird der JnnttngLqVerbaud
nachdrücklich betreiben ; die Aufstellung eines
bauivirtschaftlichen Merkl'lattes ist ins Auge
gefaßt . Nach Var ]en der Schulkoinniission
des Verbandes sprach Architekt G e str i ch (Ber¬
lin ) über Wünsch« des Baugeiverbes zur Au s-
g e st a l t u n g d e s b a u t e ch n i s che n Schul¬
wesens.  Maurermeister H i r sch b e r g (Neu¬
ruppin ) erörterte den Wunsch der Heim ät¬
sch utzkominission des Verbandes . Ueber Ar¬
beiten des Deutsch-Oesterreichisch-Nngarischen
Wirtschaftsverbandes , dem der Jnnungsvcr-
band augegliedert ist, machte Zimmermeister
Böge (Hamburg ) eine Reihe von Aussührun-
gen . Die Gebührenordnung des Ver¬
bandes  für technische Leistungen wurde ent¬
sprechend dem Vorschlag« von Ratszimmer-
meister Weis« (Berlin ) durch Einschaltung von
skriegstcueruugszuschlägen ergänzt . Die Er¬
ledigung von Kassenangelegenlteiten und ver¬
schiedener Anträge bildete den Beschluß der Ver¬
handlungen . Für ein ansgeschiedenes Mitglied
der Verbandsleitung wurde Architekt und Bau¬
meister Ziebland (München ) von der Ver¬
sammlung gewählt . Architekt Sunt inert
(Hamburg ) und Hvfziimnermeister He r t l i n g
(Eharlottenburg ) wurden zn E h r e n m i t g l i e-
dern  ernannt . Die nächstjährige Sitzung wird
voraussichtlich in Breslau stattstnden.

Der Verbaudstag hat auch äußerlich durch
die außerordentlich groß« Zahl seiner Teil¬
nehmer einen glänzenden Verlauf genommen.
Er gab ein hachersreuliches Bild von der emsi¬
gen Schaffenslust , die in einem der angesehen¬
sten Zweige der deutschen Jnmmgsbewegung
herrscht und die zum Wähle ihres Berufes
bemüht ist, mit allen Mitteln gemeinsamen
Strebens die Schwere der Zeit zu meistern.

Neue verorünungcn.
Verordnung über Ausdehnung der Ver¬
sicherungspflicht und Vcrsicherungs-
berechtigung in der Krankenversiche¬

rung-
Vom 22. November 1918.

8 1-
Für den Fall der Krankheit werden bis auf

weiteres nach deir Vorschriften der Reichwersich-
rungsordnung versichert:
1. Betriebsbeamte , Werkineister und ander« Ange¬

stellte in ähnlich gehobener Stellung sämtlich,
wenn diese Beschäftigung ihren Hauptberuf
bildet:

2. Handlungsgehilfen und Gehilfen in Apotheken:
3. Buhnen - und Orchestermitg'.ieder ohne Rücksicht

aus den Knnstwert der Leistungen:
4. Lehrer und Erzieher:
5. Schiffer auf deutschen Seesabrzeugen , soweit sic
. nicht unter die §8 553 bis 553  b des Handels¬

gesetzbuchs fallen, sowie auf Fahrzeugen der
. Binnenschiffahrt:

wenn sie gegen Entgelt beschäftigt werden und lhr
regelmäßiger Jahrcsarbritsverdienst mehr als zwei-
tanscndfünfhundcrt Mark aber nicht nrchr als fünf¬
tausend Mark an Entgelt beträgt.

8 ^
Tie §§ 178, 314 Abs. 2 der ReichsversicheriingS-

vrdnung iverdcn ansgchoben
!Jm h 313 Abs. 1 der RcichsversichcriingSord-

nung erhält der letzte Satz folgende Fassung : „Es
kann mit Zustimmung des Kassenvorstandes tu eine
niedere Klasse oder Lohnstnse übertreten ."

8 3-
Wer in der Zeit seit Beginn des Krieges wegen

Uebecsckweitens der EinkommcnSgrenze von zwei-
tauscndfünfhundcrt Mark aus seiner Krankenkasse
oder knappschaftlichenKrankenkasseausgrsck,jeden ist,
kann bet dieser Kasse binnen sechs Wochen nach dem
Inkrafttreten dieser Vorschriften die Wiederaufnahme
als Mitglied gemäß 8 318 ReichsversichernngS-
vrdnung beantragen , sofern er beim Ausscheiden
zur Weitervcrsicherung berechtigt ivac und nicht fetzt
nach 8 1 vcrsicheningshsttchtlä ist.

Die Kasse kann den Berechtigten, wenn er sich
zum Beitritt ineldet, ärztlich untersuchen lassen. Eine
Erkrankung , die beim Wiedereintritt bereits besteht,
begründet für diese Krankheit keinen Anspruch auf
Kassenleistung.

Die Vorschriften des Abs. 1, 2 gelten sinnge¬
mäß für Personen , die seit Beginn des Krieges aut

Gsmd düs § >178 oder das § 314 Abi. 2 der Reichs-
versichernngsordnung aus der Kassemnitgliedschaft
auSgeschiedensind.

8 4.
Sind seit Beginn des Krieges Personen der im

8 1 bezeichncten Art trotz Ileberschreitens der Ein-
kommeilsgrenze von zweitausendfünshnndcrt Mark
von ihrer Krankenkasse oder knappschaftlichenKran¬
kenkasse weiter wie persichcruiigspflichtigeMitglieder
behandelt tvorden oder Versichcrungsberechtigte trotz
Ueberschrcitens eines regelmäßigen jährlichen Ge¬
samteinkommens von viertausend Mark Mitglieder
ihrer Kasse geblieben, so kann diese Mitgliedschaft
nachträglich nickst mehr angcsochten werden. Dies
gilt auch für Fälle , in denen beim Inkrafttreten
dieser Vorschriften ein Sireitverfahrc » schwebt.

8 5.
Tie Frist zur Meldung der nach 8 1 Versiche¬

rungspflichtigen (8 317 der Reichsvcrsickxrungs-
ordnnng ) läuft frühestens mit dein achten Tag ? nach
dem Inkrafttreten dieser Vorschriften ad. Tie Mel¬
dung kann wirksam schon vor dem 'Inkrafttreten
dieser Vorschriften geschelstn.

8 6.
Diese Vorschriften haben Gesetzeskraft»no rret .'N

am 2.  Dezember 1918 in Kraft.
Berlin,  den 22. November 1918.

«Der Rat der Volksbeaustragtenk
Eberl . Haas «.

Der Staatssekretär des Reichsarbeitsamts:
Bauer.

Staatliche Mmvcrtorgung.
Die Anmeldung bc* BedarfDan Leim und an¬

deren Klebstoffen für den 7. Persorgungsabschnitt
(Januar —März 1919), hat unverzüglich zu ge¬
schehen. Vordrucke zu den Anmeldungen sind bei
den bekannt mr Stellen (bei den GesclKftsstellen der
Kreisverbände für Handwerk und Gewerbe, oder
bei den Leitern der Ortsstrllcn für die Leiniversor-
gung oder den in den Kreisen Untcrtaunus und
Wiesbaden -Land bestellten Vertrauensmännern ) an-
znfordern , vollständig und deutlich anszusüllm und
mit den festgesetzten Gebühren an die bezeichnet?»
Stellen wieder emzusendetr. Wer die rechtzeitige
Anmeldung versäumt , kaim später bei der Zuweisung
von Leim und anderen Klebstoffen nicht berücksichtigt
werden.

Aus nallau.
Der JnnungsanSschuß Wiesbaden

hielt am 22.  b . M . eine sehr stark besuchte Versamm¬
lung in der „Wartburg " ab, die sich mit den neu-
geschaffenen Verhältnissen im Reich und in den Gc-
meinden "beschäftigte, die, wie btT Vorsitzende des
Jnmnigsausschusses erläuternd benteckte, für das
Handwerk schwere Erschütterungen brachte. Bei der
Besprechung der augenblicklickten Lage des Handwerks
erstattete Syndikus Schroeder  einen Bericht,
aus dem hervorgeht, daß die von langer Hand vor¬
bereiteten Demobilisierungsarbeiten durch die Um¬
wälzung naturgemäß vielfach eine Aendcrnng er¬
fahren . Die Handwerkskammer habe sich sogleich
mit dem Generalkommando und allen anderen in
Betracht kommenden Behörden in Verbindung ge¬
setzt, nm die alsbaldige Freilassung der selbständigen
Handwerker sowie der zuerst benötigten Gehilfen und
Lehrlinge zu bewirken. Ferner sei das Handwerks-
amt alS Auskunftsstelle für all« beruflichen Fragen
gebildet tvorden. Tie Sammlung zum Wiederauf¬
bau des Handtoerks habe int hiesigen Kammerbezirk
120000 Mark erreicht. Zur Beschaffung von Ar¬
beitsgelegenheit seien besondere Ausschüsse gebildet
worden , ebenso solche,, die die Uebcrgangswirtschast
vorbereiten sollten. Bezüglich der Rohstoffversor-
gnng wies der Redner auf die zu diesem Zweck
eingesetzte Demobilisierungskommission mit dem
Herrn Regjcnings - Präsidenten als Temobilisic-»
rungs - Kommissar hin und hofft zum Schluß
seiner Ausführungen , daß l(>aS deutsche Hand-
tverk die Kraft haben möge, dte jetzige schwere'Zeit
zn über stehen itnd sjch wieder aufzurichtcn. Sehr
bemerkenswert waren auch die Ausführungen des'
Herrn Friton,  Obermeister der Schlosser-In¬
nung , der >u. a . betonte, daß der Zusammenschluß des
Handtoerks heute mehr denn te nottvendig sei und
das Handwerk geschlossen Vorgehen müsse, um sich
den Nötigen Einfluß auf die neue Verwaltung zu
sichern. Er rät vor allem dazu , sich mit dem Ar¬
beiter- und Svldatenrat in Verbindung zn setzen, nm
eine Hauptfrage , die Festsetzuirg des Achtstunden¬
tags für die einzelnen Handwerksbetriebe in be¬
friedigender Weise zu regulieren . Herr Stadtrat
Meter  regt u . a . gleichfalls an, daß der Vor¬

stand mit dem Arbeiter- unb Soldatenrat in Ver¬
bindung treten solle, damit das Handwerk bei In»
teressenfragen nicht übergangeti tverde. Artch die
Ausführungen aller übrigen Redner in der Ver¬
sammlung waren aus den Don gestimmt, daß das
Handwerk alles tun inüsse, um sich gebührenden Ein¬
fluß zu verschaffen und seine berechtigten Interesse»
auch unter den neuen Verhältnissen zn tvahreit.Man
einigte sich schließlich auf einen Beschluß, an den
Arbeiter - imd Soldatenrat mit dem Ersuchen heran-
zntreten , das; bei allen Maßnahmen , die den selbstän¬
digen Handwerker betreffen̂ diese gehört werden.
Zu dem nächsten Punkt der Tageso . dnung, Roh¬
stoffversorgung. bemerkte Herr Skadtrat -Meier , daß
es an Arbeit nicht fehle» dürsre, wohl aber an den
erforderlichen Materialien , und deshalb altes ge¬
schehen müsse, um diese sobald als möglich zu be¬
schaffen. Herr Syndikus Schroeder berichtet über
die diesbezüglichen Organifationsniaßnahmen . Es
werde auch in dieser Frag » an alle Behörden heran«
getreten, alle Unterhaltungs - und Nokstand-arleitn
in Auftrag zu geben, namentlich solche, die zunächst
keine weiteren Vorbereitungen und stivhmoteriatien
erforderten und von besonderen Genehmigungen un¬
abhängig seien. Bezüglich der Rohstoffversorgung
werde man mit dem Trmooilisierungskommissar und
der Militärverwaltung zulammenarbeiten , damit die
noch vorhandenen Rohstosfmcngen und .Materialien
zur öffentlichen Versteigerung gelangten und das
Handwerk bei dein Erwerb auch finanzielle Ilntcr-
stütznng seitens der in Betracht kommenden Gc-
nossenschasten usw. finde. In der folgender» Aus¬
sprache über diesen Punkt tvurden noch veckcktiedcne
nützliche Fingerzeige zur Erfassung und Nutzbar¬
machung der Rohmaterialren gegeben und dazu
anfgefordert , in den Innungen ein reges Leben zu
entfalten . >

Eiwsjrhrnng neuer Zwangsinnunge « .
Zum 1. Januar 1919 iverden nach Tnrchfül,-

rnng des Absiiinmiingsverfahrens folgende neue
Zwangsinnungen errichtet:

1. Im Bezirk des Kreises Höchst für das T chu V
macher - Handwerc  mit dem Sitze in Höchst
am Main:

2.  im Bezirk des Utttcrwcsterwaldkrcises für daS
S chn e i d e r - H a n d w e r k mit dem Sitze in Mon¬
tabaur:

3 . inr gleichen Bezirks für das S chu h m a che r -
Hand wer k mit dem Sitze in Montabaur:

4. im Bezirk des Kreises St . Goarshausen für
das Sch neider - Hand tverk  mit dem Sitze,
in Oberlahnstein.

5. im Bezirk des Landkreises Wiesbaden tust
Ausschluß der Stadt Biebrich für das Bäcker-
Handwerk  mit dem Sitze in dem Wohnorte des
Obermeisters.

Gitterrechtöregisier.
Gütertrennung haben vereinbart die Ehelcuie:

Feinmechaniker August Becker und Marie Alwin?,
Auguste Berta , geb. Bo etzer , verwitwete Schwai-
bold zu Bad Homburg : Färbereitechniker Nikolaus
H v f km a n n und Barbara , geb. Gotthardt zu
Biebrich a. Rh . : Fabrikarbeiter Johannes Boh¬
lender  und Wilhclmine Margarethe , geb. Diet¬
rich zn Griesheim a. M . : Konzertmeister Adolf
Bot he und Hildegard , geb. Hezel zu Wiesbaden:
Hilfsarbeiter Peter Hauswald  und Katharitia,
geb. Bi qu « zu Oberhöchstadt: Kaufmann Heinrich,
Ernst Loenhold  t und Wilhelmine, gen. Mimtic,
geb. Pfaendec zu Gpnzenhciry: Kellermeister Gott-
lieb Klohr  und Elisabeth , geb. Sckstvarztranber zu
Wiesbaden.

AU5 acn lofealocrelim
Montabaur . Dem Vorsitzenden deS hieiigest

Lokalgcivcrbevereins , Herrn Buchdruckereibesitzee
Saueiborn . wurde- das Bcrdienstkreuz für Kriegs»
lstlfe verliehen.

Rüdesheim . Herr Gärtnereibesitzer Paul Becker.
Vorsitzender des Lokalgewerbeverems in Rüdcs-
heim uno 2 . Vorsitzender des Kreisverbands für
Handwerk und Gewerbe im Rheingankreise, ist nach
kurzem Krankenlager verstorben. Er fat sich wah¬
rend seiner 30jährigen Tätigkeit im Vorstände de»
Vereins um Verein und Schule durch sein ernste»
Streben und fürsovgende, stille Tätigkeit namhafte
Verdienste erworben . Ehre seinem Andenken.

vijchcrtchau.
Wirtschaftsbuch für land Wirtschaft»

ticke und gewerbliche Betriebe mtrt«
teren und kleineren Umfange » , mit den
wichtigsten Bestimmungen des Umsatzsteuergesctz'-'
und einem Anhang zur Berechnung der ilmsatz- " »->
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Einkomwcnstcuor. Verlag der HosbuclHruckerci P.
Plkum in Wiesbaden, Preis 2.50 Mark. — Das
Nmjatzste-.nrgesetz vom 20. Jstli d. I . verlangt van
sämtlichen steuerpflichtigenPersonen und Betrieben
vom 1. August 1918 an ordmmgsmäßige Auszeich¬
nungen zur Festst elluug ihrer Entgelte für Lnstun-
gen und- Lieferungen aus ihrem Betriebe. In oben
genanntem Benag ist das von einem Fachmanne
ausgearbeitete und in gemeinverständliäier Weise
dnrgestellte Wirtschaftsbuch, erschienen, das icdem
Inhaber eines mittleren oder kleineren landwirt¬
schaftlichen und gewerblichen Betriebes, für den
«tu ** ordnungsmäßige Buchfiihruna
ti '. cht eingeführt  ist , die in dem neuen Gesetz
twrges.heuen Berpslicktungen mit Leichtigkeit er-
süllen Hilst. Das Buch enthält die wichtigsten Be¬
stimmungen des neuen Gesetzes und eim Anleitung
Zur Berechnung der Steuer . Dieses Wirtschaftsbuch

s vermag « bec dem Handwerker und Gerverbetrciben-
dey die ordnungsmäßige Buchiühruiig nicht zu er-
Vdke.

Gute Kunst fürs deutsche Haus.  Ein
gutes Bild ist, wie ein gutes Buch, ein Tröster in
ernster Zeit. Wirkliche, echte Kunst vermag auch
dann zu unseren Herzen zu sprechen, wenn wir uns
allen anderen oec schließen. lind wenn unsere Weih-
nachlsfreudc in diesem Jahre wieder gedämvft er¬
klingen lvird, so wird doch umsomehr der Wunsch
laut werden, das Band einer leisen Freude von
Mensch zu Mensch zu schlingen. Dafür sei auf die
guten Original-Kunstblätter verwiesen, wie sie der
Verlag B . G. Tenbner zu billigen, für jej>eii « -
säisvinglichen Preisen (von 3. bis 7.50 Markt
HerauSgivt.

Schuhbesohlung mit Holz . Unser
Kriegsschuhwerk  von I , Fluch Leiter der
Lehr- und Bersirchswerkstättefür Beschnhung in

- Karlsruhe. Verlag C. F. Müllersche Hvfbuchbaiid-
| lung m. b. H., Karlsruhe i. B . Preis 1.80 Mark.
• .»Die neue Umsatz - und Luxus-
. st euer ." Ein Leitfaden zur Anwendung des

Petzes vom 26. gmli 1818 von Dr . Ernst
Meyer,  jurist . und volksw . Mitarbeiter der
Saudelskanuner München . 40 Seiten , Gr.-Oktav.
Preis 1,60 M.  München , Verlag I . Lindauersche
Universitätsbuchhandlung . (Schöpping ).

^n dm gesetzlichen Kleinhändlcrnutzcn 8 v. H. zu.
Dre verbleibenden 4 o. H. des gesetzlichen Klem-
händlemutzenS stehen derjenigen Sattlerlederhand¬
lung bezw. Genossenschaftzu, die den Sattler un¬
mittelbar beliefert.

Es ist in Aussicht genommen, nach Möglichkeit
jedem selbständigen Sattler , soweit er nach vorsteh-.n-
bem 'SD,atz2 bezugsberechtigt ist, bei der crstinaligen
Belieferung eine Menge von zwei Hälften Mank-
und Geschirrleder, eine halbe Haut Näh- und Bindc-
rimienleder, sowie etwa ein Quadratmeter leichtes
i,ewrr für Einlaß- und Kissenzwecke zuzuteilen.

Bei den küustigm allgemeinen Verteilungen er-
wlgm die Zuteilungen grundsätzlich durch diejenigen
Sattlerledcrhandlungen bezw. Nohslosfgenossenschai-
ten, vmr iveichen der selbständige Sattler vor seiner
Einberufung bezogen hat. ?lut einen bei der Kon¬
trollstelle zu stellenden Antrag kann die .Belieferung
durch eine andere Sattlerledcrhandlung. bezw. Rvl,-
swfsgenossenschllft erfolgen. Zn , Anträge ist die
Dattlerlederhandlung. bezw. Rohsioffgenosseuschost
anzugeben, mm der der Sattler früher bezogen hat
und von der er in Zukunft zu beziehen wünscht.

Verl in,  den 15. November 1918.
Kontrollstelle für freigegcbrn.es Leder;

Blasse. Fecher
&

Wird hiermit veröffentlicht.
Wiesbaden,  dm b. Dezember 1913.

Die Handwerkskammer:
Der Vorsitzende: De Syndikus:

Earstens . S chr o e d e r.

Bekanntmachung
bctr . Errichtung von Sperrlägern bei
Leder klein Handlungen und Rohstofs-
genoss e, , schasten zwecks erstmaliger Beliesc-
rling mit Boden- und Oberleder an aus dem Heeres¬
dienst entlassene selbstärrdige Schuhmacher und

Schrihmachergehilfen.
(Beschluß des Arbeitsausschusses der Kontrollstelle

voni 12. November 1918 .)
. .. Stottte erstmaliger Belieferung mit Bodeulcder
stir die infolge der Demobilisierung jetzt aus dem
Heeresdienste entlassenenselbständigen Schichmicher
und Schuhn>achergehi!scn lverden bei dm vom Reiu-L-
verband dcutich.r Lederhändler im Benehmen mit
r'Cnt Zemralverband deutscher Schuh mail e-r-Jivh. osi-
gcnossenschaften benannten LedcrNeinljandlung. ii und
chohttostgen-osstmscl-asten Sverrlager errichtet.

^edcr selbständige Schuhmacher, der noch nicht
>m Besitze einer Bodcnlcderkarte ist, wendet sich
unter Angabe der von ihm zu beschäftigende!, Ar-
veitskraftc an diejenige Lederkleinhandlung od r Roh-
stostgcirosscnschast, von der er in Zukunft Bod.nieder
9i beziehen wünscht. Die Lederkleinhandlung oder
chvhslotfgetwisenschast beantragt bei dein zuständi- en
Sperrlager die Zuteilung der für jede zu beichgiti-
gende Arbeitskraft von der Kontrollstelle für srci-
ge«eb enes Leder,'estgesttzten Menge Bodcnlcder. Das
Sperrlager hat der beantragenden Lederkleinhand¬
lung bezw. Rohstofsgenossenschaft das Bvdmledec
zwecks lochrtiger Wciter'eitung an dm selbständigen
«kmlymawer unver'iig ich zuzutcilen.
- Das Gleichem't auch bezgl. denen iac» selbständigeir
S .wi. m cher, 11 '-ercirs im Besitze ciner Bvdenleder--

Bekanntmachung.
Di - gwischenscheine für die 5 % Schuldverschreibungen

öcy VIII,icQSdnlcibc (iinueu vom
Die große Schar

unserer elenden Krüppel, Siechen, Idioten (1000),
bittet iit diesem Jahre besonders herzlich, ihrer zum
Weihnachtsfest̂ in barmherziger Liebe zu gedenken.
Freundliche Spendm nimmt dankbarst entgegen
v . H. Braun, - Superintendmt , Vorstand der
Krüppelhäuser, Anger bürg,  Ostpreußen. (Post¬
scheckkonto Königsberg 2423 .)

fcanüuKrfcsKammcr lvlcrvaücn.
Bekanntmachung

: betr . Errichtung von Sperrlägern bei
Sattlerlederhandlungen und Rohstoff-
genossen schäfte  ii zwecks erstmaliger Beliefe-

k rung mit Geschirrleder an aus dem Heeresdienst
| entlassene selbständige Sattler und Sattlergel,ilfcn.
? (Beschluß des ArbeitsaussckMssesder Kontrollstelle
s vom 12. November 1918 .)
s Zwecks erstmaliger Belieferung für die infolge

der Demobilisierung jetzt ans dem Heeresdienst ent-
f lassenen selbständigen Sattler und Sattlergehilfen
i mit Blank- und Geschirrleder loerden bei den von
I der Sattlerledergesellschaft nt. b. H. jn Berlin im

Benehmen mit dem Verband Deutscher Sattlerleder-
! Händler und dem Jnnungsverband Bund Deutscher
i Sattler -, Riemer- und Täschner-Innungen benann¬

ten Sattlerlederhandlungen und Rohstoffgenossem-
schasten Sperrläger errichtet.

! Jeder selbständige Sattler , der selbst jetzt aus dem
j Heeresdienst entlassen wird oder ans dem Hceres-

dienst jetzt entlassene Sattlergehilfen neu einstellt
hat sich zwecks Beschaffung von Leder an die nächst-
gclegene Sattlerlederhandlung bezw. Rohslosige-

: Wissenschaft ru wenden. Diese beantragt bei dem ihr
noch zu benennenden Sperrlager die Zuteilung

i der von der Kontrollstelle festgesetzten McngeSattler-
leder. Das Sperrlager hat der zuständigen Sattler-
lederhandlungbezw. Rohstofsgenossenschaft das Leder
zwecks sofortiger Weiterleitmig an den jelbstündigcn

>Sattler unverzüglich zuzuteilen.
Die Sperrlägcr erhalten die Ledermengen von

der Svttlerleder-Gesellschast, nackchen, sie an diese
den BMrag hierfür vorher gezahlt haben. Ter In¬
haber des Sperrlagers hat Gewichts- und Zins-
verliiste sowie die Frachten.vom Lager der Sattler-
«er -Gesellschaft bis zu seinem Lager und von

. Diesem Ns zum Lager der Sattlerlederhandlung
^Kv. Rohstofsgenossenschaft, die den Sattler un¬
mittelbar Keliesert, zu tragen. Hierfür stehen ihm.

2.

2.  Dezember b.  3s ab
i:, die endgültigen Stücke mit Zinsscheinen umgctauscht werden.

Der Umtausch findet bei der „Umtauschftelle für die Kriegsanleihen ",
Berlin 8, Behrenstrahe 22, statt. Außerdem übernehmen sämtliche Reichsbankanstaiten
mir Kasseneinrichtung bis zum 15. Juli 1819 die kostenfreie Vermittlung des Umtausches.
Nach diesem Zeitpunkt können die Zwischensch.ine nur noch unmittelbar beider „Umtausch,
stelle für die Kriegsanleihen" in Berlin umgetauscht werden.
r m f ®‘ C Zwischenscheine sind mit Berzeichnisien, fn die sie nach den Beträgen und inner,
halb dieser nach der Nummernfolge geordnet einzutragen sind, während der Vormittagsdienst.
stunden bei den genannten Stellen rinzureichen; Formulare zu den Verzeichnissen'find bei
allen Rerchsbankanstalten erhältlich.

^ Firmen und Kassen haben die von ihneneingereichten Zwischenscheine rechts oberhalb
der Stücknummer mit ihrem Firmenstempel zn versehen.
™ ft^ er  Umtausch der gwischenscheine für die 47,% Schatzanweisunoen der
VUl. Kriegsanleihe und für die 47,o/o Schatzanweifungen von 1918 Folge VIII
findet gemäß unserer Anfang d. Mis . veröffentlichten Bekanntmachung bereits fm dem

4»November d.3 s.
ßcibei..Umtauschftelle für die Kriegsanleihen ". Berlin W8. VehrenskraFe 22
sowie bei sämtlichen Reichsvankanstaltcnmit Kaffeneinrichiuug statt.

Von den Zwischenscheinen der früheren Kriegsanleihen ist eine größere Anzahl
noch immer nicht in die endgültigen Stücke umgetauscht worden. Die Inhaber werden auf.
grsordert. diese Zwischenscheine in ihrem eigenen Interesse möglichst bald bei der Umtauschstelle
für die Kriegsanleihen ". Berlin W 8. Behrenstrabe 22. zum Umtausch einzm-ichm.

Berlin,  im Noviiniber 1918.

Reichrbank-virettorium.
Hauen st ein. v. Grimm.
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. r-„s wnticWli* dieser erstmaliqrnBodenlcdcrzn- | leder die allgemeinen Bestimmungen. wonach
Äe E dcmAlde zmückkehren^ neu ein- nur die Schul,macheveibctrrebcdee «« JaSreteümrg sarune ««» s..^ I 1913  Ooeolchev bezogen haben. Tchnhobê edcr an¬

teilmäßig von denrenigen Lederkleirchandlungen vezw.
Rohsd/fsgenoffenschiften erhalten, von der fte es

gestellten Arbeitskräfte, Tee drefe Arbeltskra,te: ein*
stellenden Schuhmachcrerbetrrebe haben den Antrag
vus Sondcrzuimisung von Bodenleder aus dem
«Sverrlager bei derjenigen Lederklernhandlung brztv.
Rohftoffgenossenfchaft, von der sie serthec ihr Bodm-
lcder bezogen haben nnd m deren Knndenein-
fchrribungelist« sie eingetragen sind, zu stellen.

Die Aushändigung des Dodenlcdecs au den selb¬
ständigen Schuhmacher ist von der B-ivringung eures
Nachn-eifes über die zu beschäftigenden AA>e,t-.uraft^
her "bcr erstmaligen Zuteilung meist-abhangrg zu
machen. Der selbständige Echuhmackee hat ledoch
spätestens binnen einem Monat nach Erhalt der erst-
-maligen Leberznteilung einen amtlichen Mchwkls.
daß er die von ihm gmreidete Anzahl Arbettslrafte
auch tatsächlich besclMigt, seiner Ledersiemhandsimg
bezw. stdohsiofsgeuossenschaft vorzulegen. Clrmmt diese
M mit der von ihm gemeldeten mchk nbercm,
fo ist hierüber von der Zederkleinhandsimg bezw.
Rohstossgenossenschaft der Kontrollstelle umgehend
Bericht zli erstatten. Diese tvird die zuviel bezogene
Bodenledcrmengc dem betretenden Schuhmacher bei
den nächsten allgemeinen Verteilungen rn Anrech¬
nung bringen. . ,, .

Tie Sperrläger erhalten die auf sic entfallende»
.Bvdenlcdermengen von dem zuständrgcu Sanmel-
lager der ReichÄedcrhandclsgescllschaft, nachdem sre
an diese den Betrag hierfür vorher bezahlt staben.
Zahlung ist sofort nach Aufforderung z« leejten.

Der Inhaber des SperrlagerS hat Gewichts- und
Zinsucrlusie sowie Frachten, vom Sammellager der
Reichsleder hüudelsgejellschaft bis zu fernem
und Don btefeirt bis zu der Ledê kternhnirdlung oezw.
Rohstoffgerrofsenschaft, die den Schuhmacher un-
mittelbar beliefert, zu tragen. Hierfür stehen ihm
von dem gesetzlichen Kleinhändlernutzcn8 v. H. zu.
Die verbleibenden4 v. H. des gesetzlichen Klenr-
Händlernutzens stehen derjenigen Lederkieinhandlurrg
bezw. Rohstosigenofsimschaft zu, die den Schuhmacher
-unmittelbar beliefert-

Es ist in Aussicht genommen. jedem aus dem
Heeresdienst entlassenen Schuhmacher bm der er,t-
maligcn Belieferung mit Bodcnleder eme Menge von
b bis 10 Kilogramm zuzutcilen. Die genaue, auf
jeden Schuhmacher entfallende Menge wird von der
Geschäftsführung der Kontrollstellenach Maßgabe
der zur Verfügung stehenden Bestände festgesetzt und
bekanntgegeben Ivcrden.

Damit die selbständigen Schuhmacher bei bat au
gemeinen Lcderverteilungcn künftighin regelmatzvg
beliefert werden können, haben die Lederkleinhand-
lungen und Rohstoffgcnosscnschaftcnunverzüglich fnc
die von ihnen aus den Sverrlägera belieferten
Schuhmack-ereibe triebe die Ausstellung cmer Boden¬
lederkarte bezw. die Erhöhung der Zahl der ArbeitN-
kräfte unmittelbar bei der Kontrollstelle»« vean
tragen.

Zn Schuhoberledcr wird für die infolge der ®e»
Mobilisierung aus dem Heeresdienste entlassenen
selbständigen Schul,machn und -Schuhmachergehilfen
gleichfalls eine crstinalige Besicherung erfolgen.

Es ist in Aussicht genommen, jedem ans dem
Heeresdienst entlassenen Schuhmacher bet der erst¬
maligen Belieferung eine Oberledcrmenge von 2 Qs,
soweit die zur Verfügung stehenden Bestände ans¬
reichen, zur Bcrsügnng zu stellen.

Das Oberleder wird von derjenigen LederNcirt-
handlung bezw. Rohstosfgcimssenschaft, welche die
erstmalige Belieferung mit Bodenlcdrr aussuhrt
bezw. bei den Cchnlnnachereibetr>eben, d>e im Besitze
•einer Bodenlederkarje sind und aus dein Heeresdienste
entlasst ne SckMhmachergchilsenneu eiustelleu. durch
die Lederkleinhandlung bezw. Rohstossgenosjensclmjt.
bei der sie in der Knudeueinschreibungsttste zum
Bezüge von Bodenleder eiugetragm sind, borge¬
nommen. Die Lederkleinbandlung bezw. Rohsto.ff-
geiwssenschast erhält das sür die erstmalige Beliefe¬
rung benötigte Schuhoverleder gleichfalls von dem
zuständigen Sperrlager, Für die crltmaligc Beliefe¬
rung mit Schuhoberleder finden hinsichtlich der Be¬
zahlung seitens der Sperrlägrr , der von diesen zu
tragenden Zins - nnd Gewichtsverlusteund der
Nutze nsverechnung die betr. die erstmalige Beliefe¬
rung mit Bodenleder in den Absätzen5, und 0 auf-
gestcllten Grundsätze entsvrechende Anwendung.

Bei den künftigen allgemeinen Verteilungen in
Echuhvberleder, das für Auibcsserungszwecke allen
Schu hin ackern rcĝ lmäizlg cihne Rücksicht auf ihre
früheren Bezüge ini Jahre 1813 geliefert wird,
ist der im Besitze einer Bodcnledcrkacte befindliche
lSchnhmachereibetrieü nach Maßgabe der auf der-
jelben vermerkten Zahl von Arbeitsirasteir von
derjenige» Lederkleinbandlung be»w. . Rohstossge-
rrossenschaft bei der er zum regelmäßigen Bezüge
von Bodensider eingetragen ist, z» beliefern.
!Jm Wrigen gelten sür den Bezug von Obcr-

<Mch im Jahre 1913 bezogen haben.
Di« Scherrlagerhaltcr haben sich durch - »ter-

zeichnung eines Verpflichtungsfchcines'der Kontroll¬
stelle gegenüber zur Einhaltung der vorstehenden
Bedingungen zu verpflichten.

Ten Led-rkleinhandlungen und Rohnos,geuosien-
schästeu wird das für sie zuständige Sperrlager von
der Kontrollstelle besonders mrlgetcilt werden.

Berlin,  den 15. November 1918.
Kontrollstelle für sreigegebenes Leder:

Klasse. Fecher
rft . >

Wird hiermit verössentlicht.
WieKh ad en,  den 6. Dezember 1918.

Die Handwerkskammer:
Der Borsitrendc: Der Cgndikn' ;

Earstens . Schroeder. .

An das metallverarbeitende Handwerk!
Die erstmalige Zuweisung von Sparmetallen
die Handwerksbetriebe des Regierungsbezirk*

Wiesbaden für den Monat De-ember erfolgt mit
Rücksicht ans die Dringlichkeit nicht zentral von der
Metallberatungs- und Berteilungsstelle für Hand¬
werksbetriebe in Hannover, sondern durch dm Unter¬
zeichnete Handwerkskammer als Bezirksstelle in¬
folgedessen sind uns zur Verteilung rm Monat
Dezember 1918 folgend« Sparmetalle überwiesen:

• Kupfer,
Lötzinn,
Klei,
Zink,
Weißblech,

Es ist nur das Klempner-, Installateur - nüd
Kupfcrschiniedehandwerkberechnet worden.

Hinsichtlich- es Metallbedarfs der Elektroinstalla¬
teur«, Optiker, Graveure. Zisscleure. Uhrmacher, er¬
geht besondere Bekanntmachung, weck diese Hand¬
werker besonderen Mctallberatungsstellen angc
sckffosstn sind und infolgedessender Versorg,mg
durch die Metallbcratmigsstrlle für Sandwerk-we-
trieb« züM unterliegen. In besonders drmgciiden
Fällen können ,edoch ans den eben vorliegenden
Mengen die Elektro-Jnstallatcure , Lvtlker. Gra-
oeure, Zisselcure, Uhrmacher mit berücksichtigt
werden. . ^ „

Wir fordern hiernach dieienigcn aus Spanne taue
Üngetviesene» HandwerkSvetrjebe, die es noch nicht

getan haben, in ihrem eigensten Interesse dringend
ans, ihren Betrieb zum Zwecke der Zuteilung der ge-
,rannten Rohstofse bei der Unterzeichneten Hand,
Werkskammer umgehend anzumelden.

Wiesbaden,  den 9. Dezember 1918.
Die Handwerkskammer:

Der Vorsitzende: Der SvndikuSk
’ Carstens . Sckrveder.

Für einige Knaben,
welche das Schmiedehandwerk erlernen wollen,werde»
sofort Stellen auf dein Lande mit Kost nnd Unterkunft
gesucht. Städtisches Arb.-Amt Wiesbaden.

Geriiie ini>tk jetzigen Zeit
in der viele gewerbliche Betriebe
ziir Fabrikation Neger Artikel
übergehen, weil dir bisher ange-
fcrtigtcn weniger gut geben, obet
deren Absatzgebiet verschlossen ist

intttzen neue Bezugsquellen
■ —t:: gesucht, i-

Jetzt verspricht deshalb eine wie¬
derholte Anzeige guten Erfolg, zu.
mal wenn Sie in dem „Naß.
Gcwerbcblatt" erfolgt, das in
12506 gewcrbl. Betriebe Nassaus,

gelangt,

Gewerbetreibende ST»,«"EÄ«
Hand-Näh-Ai»- „Einzig".
Jeder sein eig. Sattler «. Schuster. Die Ahle
näht Steppstiche wie eine Nähmaschine. Man
kann Schuhe, Geschirre. Treibriemen. Pferde
u. Wagei'dcckeu, Sättel, Säcke, Segeltuch selbst
flicken. Nähahle„Einzig" ist die beste, welche
bis heute in den Verkauf gelangte. Stück mit
3 verschied Nadeln, Garn u.Gebrauchsaiiweismig
Mk.4.56, 2 St .Mk 8-50, 4 St .nur Mk. 16.—.
verieod unter Nach»., Porto Verpackung frei

Varaoiulhaaa „ O - rmanla“
Straßhurg i. E. 230.

WMllM Landesbonk
Nassialscbe Sparkasse

Wiesbaden, Rheinstraße 44. — Fernruf 833, 844, 893, 6172.
Mn„rt«i«ieher unter Garantie de* Bezlrksverbandes de « Regierundsbezirks Wles-
uari« ,? nio Nassaulsche Landesbank ist amtilclie Hinterlegungsstelle lur Mündel-
vermögen Re' cSankgirokonto - Postscheckkonto F̂rankturt am Md . ,Nr . 60^
SFÜialon (Landesbankstellen ) « 208 Sammelstellen im Reg êrungsbezirkWlesbaden1 30 S»mmclstellen in Frankfun und seinen Vororten.

MBndeUlchere Anlagen er

Kündigungsfrist
Darlehen und Kredite in lautender Rechnung

isÄtssÄa !saÄi : s 6.»h«««««
Sonstige J >eschSItszwelge ^ Wirw#M1(ott „ „nJ

. . . Vechseln . . .
Einlösung fälliger Zinsscheine.Hessen-düssimisciie LeftensvenicheruiifisonstDls

Behördliches Institut der Bazirkaverbände der Reg .-Bez . Wiesbaden und Lasse
Gemeinnützige Anstalt des öllentliclien Rechts.

Postscheckkonto Franklurt am Main Nr. 17600. Fernruf wie °be ®-
Alle Arten von L «>»e « W*o ' ' eivheuun , gegen niedrig *«« Au*ef« ndung « .itiraiHnn hap  Nflssauischen Landesbank.

Herausgeber - Kewerbcvercin für Nassau: Schriftlcitcr i. B. GewcrveschnlinspcklorKern
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